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	Bestellung von digitalen Daten der amtlichen Vermessung
	


	Gemeinde
	 FORMDROPDOWN 

	
	
	
	Verrechnung: Konto 1515.435 07

	Bestell-Nr.
	     
	
	(leer lassen)
	
	Projekt Sokrates: 70.00.0002


	Ausschnitt

	Gebiet
	
	     
	GS-Nr.
	     
	

	
	
	
	
	
	

	Koordinaten
	Y-min :
	     
	X-min :
	     
	(links unten)

	
	
	
	
	
	

	(Rechteck)
	Y-max:
	     
	X-max:
	     
	(rechts oben)

	
	
	
	
	
	

	
	Breite:
	     
	Höhe:
	     
	

	
	
	
	
	
	

	Verwendung der Daten:
	     


Datenebenen
Gebührenzonen

 FORMCHECKBOX 
 Fixpunkte (Sockelbetrag) 
20 %
 FORMCHECKBOX 
 Bauzone

 FORMCHECKBOX 
 Liegenschaften / Nomenklatur 
30 %
 FORMCHECKBOX 
 Talgebiet (unter ca. 700 müM)

 FORMCHECKBOX 
 Gebäude
20 %
 FORMCHECKBOX 
 Berggebiet (über ca. 700 müM)

 FORMCHECKBOX 
 Bodenbedeckung / Einzelobjekte
20 %
 FORMCHECKBOX 
                             

 FORMCHECKBOX 
 Kant. Höhenkurven 1m
10 %


 FORMCHECKBOX 
 Abstandslinien (gratis)
0 %
 
Total (Faktor Kostenanteile)
 FORMDROPDOWN 
%

 FORMCHECKBOX 

Grenzpunkte (GP)
Abgabe als Punktprotokoll
 FORMCHECKBOX 

Lagefixpunkte 3 (LFP3)
 FORMCHECKBOX 

Lagefixpunkte 2 (LFP2)

 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

Höhenfixpunkte 1-3 (HFP1-3)

	Art
	Punkt-Nr.
	Koordinaten
	Höhe
[müM]
	Bemerkungen

	
	
	Y
	X
	
	

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     

	 FORMDROPDOWN 

	     
	     
	     
	     
	     


 FORMCHECKBOX 

siehe beiliegende Liste

Tarif:
 FORMCHECKBOX 
 Private
 FORMCHECKBOX 
 Öffentliche (Bund, Kanton, Gemeinden)
    FORMCHECKBOX 
 Dauerbenutzer

Dateiformat:
 FORMCHECKBOX 
 MOpublic
 FORMCHECKBOX 
 DGN
  FORMCHECKBOX 
 Interlis DM      
 FORMCHECKBOX 
 DXF/DWG (Geobau)
Digitale Datenabgabe:
 FORMCHECKBOX 
 E-Mail
 FORMCHECKBOX 
 CD/DVD
 FORMCHECKBOX 
 Web-Transfer



 FORMCHECKBOX 
 Abholung
 FORMCHECKBOX 
 Harddisk (muss angeliefert werden)

	
	1. Bestelleradresse
	
	2. Rechnungsadresse

	Name / Firma:
	     
	
	     

	Adresse:
	     
	
	     

	PLZ / Ort:
	     
	
	     

	Telefon / Fax:
	     
	
	     

	E-Mail:
	     
	
	     

	Zuständig:
	     
	
	     


 FORMCHECKBOX 
Rechnung zum Visieren an Bestelleradresse senden
	Bemerkungen:
	     


Abrechnung
Die Rechnung folgt mit separater Post.

Berechnung der gebührenpflichtigen Datenmenge
Die gebührenpflichtigen Datenmenge berechnet sich mit der Rechtecksfläche des bestellten Ausschnitts (Gemäss der Verordnung über die Gebühren für den Bezug von Auszügen und Auswertungen der amtlichen Vermessung vom 11. Juli 1995).

Die Mindestgrösse einer Bestellung ist 1 ha. Dies ergibt in etwa ein A4 im Massstab 1:500.

Der Personalaufwand wird gemäss den Ansätzen der KBOB berechnet.

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Verwendung von digitalen Daten der amtlichen Vermessung
Nutzung der digitalen Daten

· Das Urheberrecht an den Daten besitzt der Kanton Zug.

· Die digitalen Daten dürfen nur für den angegebenen Zweck genutzt werden und müssen nach Projektabschluss gelöscht werden.

· Die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.

· Jedes Produkt aus diesen Daten muss folgenden Hinweis tragen:

Dieser Plan wurde aus einem digitalen Datensatz der amtlichen Vermessung vom [Datum] erzeugt.
· Baueingaben: Der zuständige Nachführungsgeometer unterzeichnet die erstellten Pläne nur, wenn sie in Inhalt, Form und Aktualität dem "Plan für das Grundbuch" entsprechen.

· Die Daten dürfen nicht für Arbeiten verwendet werden, die dem zuständigen Nachführungsgeometer vorbehalten sind (z.B. Rekonstruktion von Fixpunkten und Grenzzeichen).
Rechtswirkung von digitalen Daten

Der öffentliche Glaube im Sinne des Grundbuches kommt nicht den digitalen Daten, sondern ausschliesslich dem Plan für das Grundbuch zu.

Haftung

Jede Veränderung am abgelieferten Datensatz hebt die Haftung der Ausgabestelle auf.

Informationsbeilagen
Detaillierte Angaben zu Qualität, Datenstruktur und Darstellung der Daten finden Sie in den der Datenlabgabe mitgelieferten Informationsbeilagen. Bitte lesen Sie diese durch. 

Lagefixpunkte LFP1-3 / Höhenfixpunkte HFP1-3
Bei Lage- und Höhenfixpunkten können seit der Bestimmung Veränderungen durch Setzungen, Bauarbeiten usw. eingetreten sein. Wir empfehlen die Kontrolle mit Nachbarpunkten.

Höhenkurven aus dem kantonalen Geländemodell
Mitgelieferte Höhenkurven entstammen den Luftbildaufnahmen vom Jahre 2001/2002:

· Die Äquidistanz der Kurven beträgt 1m

· Die Genauigkeit (mittlerer Fehler) der Höhenkurven liegt bei ca. ±0.5m

· Es können jedoch grobe Fehler von bis zu 2m vorkommen

· Die Genauigkeit genügt nicht den Anforderungen der Baubewilligung

· Genaue und zuverlässige Höhenangaben sind nur durch direkte Erhebung vor Ort möglich.

Legende Fixpunkte
	Kategorie
	Lagefixpunkte
	Höhenfixpunkte

	1
	LFP1


	A1131xxx0
	B 1131xxx9
	HFP1
	  C 1601xxxx

	2
	LFP2
	A1131xxx0
	B 1131xxx9
	HFP2
	  C 2601xxxx

	3
	LFP3
	[image: image1.png]



	1711xxxx
	J 1704xxxx
	K 1701xxxx
	HFP3
	D 601xxxx

	
	
	Punkt in Schacht
	Stein
	Bolzen


Toleranzen
	Toleranzstufe
	Toleranz Lagefixpunkte
Lage [cm]     Höhe [cm]
	Toleranz Höhenfixpunkte
Höhe [cm]
	Toleranz Grenzpunkte
Lage [cm]

	TS 2 (Baugebiet)
	6
	10
	2
	10

	TS 3 (Landwirtschaftsgebiet)
	6
	10
	2
	21


Erklärung Begriff ‚Toleranz’

Die Toleranz ist die maximal zulässige Abweichung eines Punktes zwischen seiner Ist- und der theoretischen Soll-Lage. Die durchschnittliche Genauigkeit beträgt ca. 1/3 der Toleranz.

Höhenangaben
Höhen von Höhenfixpunkten sind den Höhen von Lagefixpunkten generell vorzuziehen; die Höhen- und Nachbargenauigkeit ist wesentlich besser. Lagefixpunkte können in der Höhe um mehrere Zentimeter untereinander und zu Höhenfixpunkten abweichen.

Alle Punkthöhen können sich durch Setzungen, Bauarbeiten usw. verändern. Wir empfehlen die Kontrolle mit Nachbarpunkten.

Fixpunktdatenservice Bund

Informationen über Fixpunkte der Kategorie 1 und 2 können Sie kostenlos einsehen unter der folgenden URL: http://map.fpds.admin.ch/?lang=de
Abstandslinien
Abstandslinien sind kein Bestandteil der amtlichen Vermessung und können unvollständig sein. Auskunft erteilt das zuständige Bauamt.
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